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Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Finsterwalde

Bekanntmachung der Stadt  
Finsterwalde über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und  
die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 
am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl wird in 
der Zeit vom 03.02.2025 bis 07.02.2025 beim Ein-
wohnermeldeamt der Stadtverwaltung Finsterwalde, 
Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde für alle Wahl-
berechtigten zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Die Einsichtnahme ist zu den allgemeinen Dienst-
stunden wie folgt möglich:
Montag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Dateien überprüfen. Sofern ein 
Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnis-
ses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß  
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen 
ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un- 
vollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum

16. Tag vor der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 
12.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung Finsterwalde, 
Einwohnermeldeamt, Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 02.02.2025 
(21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 
Wahlkreis 65, Elbe-Elster-Oberspreewald-Lausitz
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung 
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kennt-
nis der Gemeindebehörde gelangt ist.
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Wahlbekanntmachung für die Wahl  
zum 21. Deutschen Bundestag am  
Sonntag, den 23. Februar 2025
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deut-

schen Bundestag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Das Wahlgebiet Finsterwalde mit seinen Ortsteilen 
Pechhütte und Sorno ist in 12 allgemeine Stimmbezirke 
eingeteilt.
1 Grundschule Nord, Frankenaer Weg 44
2 Grundschule Nord, Frankenaer Weg 44
3 Kita „Sonnenschein“, Heinrich-Heine-Str. 14
4 Kita „Finsterwalder Knirpse“, Reicheltstr. 4
5 Grundschule Stadtmitte, Karl-Marx-Str. 3
6 Sängerstadtgymnasium, Straße der Jugend 3
7 Kulturweberei, Oscar-Kjellberg-Str. 9
8 Oscar-Kjellberg Oberschule, Saarlandstr. 14
9 Oscar-Kjellberg Oberschule, Saarlandstr. 14
10 Kita „Sängerstadt mit Integration“, 

Holsteiner Str. 2
11 Grundschule Finsterwalde Nehesdorf, Kantstr. 1
12 Gaststätte „Waldeck“, OT Sorno, Sportplatzstr. 15 A
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten bis zum 02.02.2025 übersandt werden, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Briefwahlvorstände zur Ermittlung der Briefwah-
lergebnisse für Finsterwalde treten am Wahltag um  
15.30 Uhr in der Grundschule Nord, Frankenaer Weg 44; 
in der Grundschule Stadtmitte, Karl-Marx-Str. 3; in der 
Kulturweberei, Oscar-Kjellberg-Str. 9 und im Stadtver-
ordnetensitzungssaal der Stadtverwaltung, Schloßstraße 7/8 
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ih-
ren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wäh-
ler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck 

die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des 
Kennworts und rechts von dem Namen jedes Be-
werbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck 
die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und je-
weils die Namen der ersten fünf Bewerber der zu-
gelassenen Landeslisten und links von der Partei-
bezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Wahlscheine können von im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 
15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, 
schriftlich oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, 
kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis 15.00 Uhr am Wahltag, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis 
c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 
Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterla-
gen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Ge-
meindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Finsterwalde, den 08.01.2025

Miersch
stellv. Bürgermeister
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Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll,
und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahl-
kabine des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefal-
tet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,
a) durch Stimmabgabe in einem Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, ei-
nen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahl-
brief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des Bundes-
wahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 Bundeswahl-
gesetz).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis  
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar  
(§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Finsterwalde, den 08.01.2025

Miersch
stellv. Bürgermeister

Ausscheiden von Vertretern und  
Berufung von Ersatzpersonen

Bekanntmachung gemäß § 60 Brandenburgisches 
Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) i. V. m.  
§ 80 Abs. 1 Brandenburgische  
Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV)  
über Ausscheiden von Vertretern und Berufung 
von Ersatzpersonen (Sitzübergang)  
in die Stadtverordnetenversammlung 
 der Stadt Finsterwalde

Gemäß § 60 Abs. 7 des BbgKWahlG mache ich Folgendes 
bekannt:
Die Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversamm-
lung Finsterwalde von Herrn Maik Starick endete am 
11.12.2024.
Herr Norbert Gronau ist auf dem Wahlvorschlag der AfD 
der nächste, noch nicht für gewählt erklärte Ersatzkandidat 
im Sinne des § 60 Abs. 1 und 2 BbgKWahlG, auf den der 
Sitz von Herrn Maik Starick übergeht.
Herr Norbert Gronau wurde benachrichtigt und hat die 
Mitgliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung abge-
lehnt.
Herr Jörg Schreiber ist auf dem Wahlvorschlag der AfD 
der nächste, noch nicht für gewählt erklärte Ersatzkandidat 
im Sinne des § 60 Abs. 1 und 2 BbgKWahlG.
Herr Jörg Schreiber wurde benachrichtigt und hat die Mit-
gliedschaft in der Stadtverordnetenversammlung ange-
nommen. Die Mitgliedschaft beginnt am 16.01.2025.

Finsterwalde, den 16.01.2025

Miersch
Wahlleiter
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und Zwecke, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
sowie die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung im 
Internet in der Zeit
vom 27.01.2025 bis einschließlich 17.02.2025
unter der nachfolgenden Adresse
https://www.finsterwalde.de/Wirtschaft-Bauen/Stadt-
entwicklung/Laufende-Planverfahren/Beteiligung-an-
Planverfahren-für-Bürger/
zu jedermanns Einsicht veröffentlicht.

Zusätzliche Zugangsmöglichkeit
Als weitere Zugangsmöglichkeit, zusätzlich zur Veröffent-
lichung im Internet, werden die Unterlagen, die Gegen-
stand der Information der Öffentlichkeit sind, während 
des o. a. Zeitraumes am Sitz der zuständigen Verwaltung 
Schloßstraße 7/8, 03238 Finsterwalde, (Eingang M) des 
Fachbereiches Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr zu 
jedermanns Einsicht während nachfolgender Zeiten öf-
fentlich ausgelegt:
montags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
dienstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
mittwochs von 8.00 – 12.00 Uhr
donnerstags von 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
freitags von 8.00 – 12. 00 Uhr.

Landesplattform
Zusätzlich stehen diese Unterlagen auch im zentralen Lan-
desportal unter der nachfolgenden Internetadresse zur Ver-
fügung:

https://bb.beteiligung.diplanung.de/
Abgabe von Stellungnahmen
Während dieser Auslegefrist können von jedermann Hin-
weise und Anregungen zum Vorentwurf, der Gegenstand 
der Information der Öffentlichkeit ist, bei der Gemeinde 
abgegeben werden.
Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt wer-
den. Die Gemeinde stellt dazu folgende Zugangsmöglich-
keit per Mail bereit: 
E-Mail: stadtplanung@finsterwalde.de

Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können 
von jedermann darüber hinaus Stellungnahmen auch auf 
einem anderen Weg, zum Beispiel schriftlich oder wäh-
rend der Dienstzeiten bei der oben genannten Adresse der 
zuständigen Verwaltung mündlich zur Niederschrift, abge-
geben werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben. Über die vorgebrachten Anre-
gungen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Hinweis zum Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Daten-
schutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absen-

Bekanntmachung der Stadt Finsterwalde 
über die frühzeitige Information 
der Öffentlichkeit zur 3. Änderung  
des Bebauungsplanes 
„Westlich Brandenburger Straße“  
Teil A nach § 3 Abs. 1 BauGB
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Darstellung Plangebiet 3. Änderung Bebauungsplan

mit Darstellung Gesamtgeltungsbereich (schwarze Linie)

"Westlich Brandenburger Straße" - Teil  A (rote Linie)

Anlage BV-2025-

99

Nord

Anlage BV-2025-Anlage BV-2025-

Ziel der Planung ist die Schaffung von Planungsrecht für 
die Errichtung des KreativCampus der Stadt Finsterwal-
de. Derzeit ist für das Plangebiet im rechtskräftigen Be-
bauungsplan eine Grünfläche festgesetzt. Diese soll in ein 
Mischgebiet geändert werden. Des Weiteren sollen die 
Baugrenzen angepasst werden.

Plangebiet
Die Lage des Plangebietes und die Abgrenzung des Än-
derungsgeltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungs-
planes „Westlich Brandenburger Straße, Teil A“ ist der als 
Anlage beigefügten Karte zu entnehmen, die Bestandteil 
der Bekanntmachung ist.

Information über das Internet
Die Unterlagen zum Vorentwurf der 3. Änderung des Be-
bauungsplanes in der Fassung vom Januar 2025 sowie die 
zugehörige Begründung mit Umweltbericht werden zur 
Information der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
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derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über 
das Ergebnis der Prüfung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten 
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB 
(Art. 13 DSGVO)“, welches mit ausliegt.

Finsterwalde, den 09.01.2025

Gampe
Bürgermeister
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